
 
 

 

Hausordnung / Verhaltensvereinbarungen  

                der Volksschule Weitersfeld 

1. Ich grüße höflich und gut hörbar. Dabei verzichte ich auf „Hallo“ und „Tschüss“, ich verwende die 
traditionellen Grußformeln „Guten Morgen“, „Grüß Gott“ und „Auf Wiedersehen“! 

2. Ich achte andere, gehe mit anderen respektvoll und hilfsbereit um. 
3. Ich komme rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn (10 min) in die Klasse, gebe meine Hausaufgaben ab 

und bereite mich auf den Unterricht vor. 
4. Ich bin beim Läuten auf meinem Platz in der Klasse und verhalte mich leise.  
5. Handys und elektronische Geräte lasse ich zu Hause!  
6. Meine Jause esse ich in der Pause auf meinem Platz. Auf Kaugummis verzichte ich in der Schule. 

Süßigkeiten und ungesunde Nahrungsmittel versuche ich zu vermeiden. 
7. Um zu trinken und auf die Toilette zu gehen nutze ich die Pause. Nur in Ausnahmefällen und nach 

Rücksprache mit der Lehrperson erledige ich solche Dinge während der Unterrichtszeit. 
8. Da wir eine Wasserschule sind, trinke ich ausschließlich Leitungswasser.  
9. Wenn ich in der Pause mit Spielsachen spiele, räume ich sie wieder weg. 
10. Meine Kleidung hänge ich ordentlich in der Garderobe auf und die Schuhe stelle ich auf die Ablage. 
11. Ich trenne den Müll und werfe ihn in die dafür vorgesehenen Behälter. Lebensmittel werfe ich 

nicht achtlos weg! 
12. Ich arbeite im Unterricht mit und störe nicht!  
13. Ich bin höflich, sage BITTE und DANKE, höre zu und lasse den anderen ausreden.  
14. Ich gehe sorgfältig mit den eigenen Schulsachen und denen der Mitschüler sowie dem Eigentum 

der Schule um. Wenn ich etwas absichtlich kaputtmache, müssen es meine Eltern ersetzen.  
15. Um Unfälle zu vermeiden, laufe ich im Schulgebäude nicht und gehe leise durch das Schulhaus. 

16. Ich halte meinen Platz stets in Ordnung und achte auf Sauberkeit im ganzen Schulgebäude. 

 

 

FÜR ELTERN 
 

Erkrankte Kinder werden bis spätestens 7:45 Uhr per Schoolfox krankgemeldet. Eltern tragen Sorge, 

dass der versäumte Unterrichtsstoff rechtzeitig nachgeholt wird. Der versäumte Lernstoff wird nach 

dem Unterricht abgeholt oder einem vorher bekanntgegebenen Kind mitgegeben.  

Entschuldigungen und Nachrichten werden höflich und respektvoll formuliert, 

z.B.: Sehr geehrte Frau … Ich ersuche … Ich möchte bitten … Wäre es möglich … Ich möchte fragen …  

Die Kinder haben Schulpflicht und dürfen nur aus triftigem Grund, der bekanntzugeben ist, vom 

Unterricht fernbleiben. Ab dem dritten Krankheitstag ist eine ärztliche Bestätigung vorzuweisen. 

Zusätzlich ist die Entschuldigung in den Vordruck einzutragen oder die schriftliche Bestätigung dem 

Klassenlehrer abzugeben. 

Eine Turnbefreiung hat schriftlich durch den Arzt oder mit schriftlicher Begründung des 

Erziehungsberechtigen zu erfolgen.  

Auf die Regelungen des Fahrverbots der Schulstraße (Kreuzung Kindergarten bis zur Kirche) ist zu 

achten. Dieses gilt von 7 bis 8 Uhr und 11:30 bis 14 Uhr, ausgenommen sind nur Schulpersonal und 

Autobusse. 

Im Sinne der Datenschutzverordnung dürfen schulinterne Fotos privat nicht an Dritte weitergegeben 

und in sozialen Medien veröffentlicht werden. 


